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Beschluss 
des Bundesrates 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

COM(2021) 559 final 

Der Bundesrat hat in seiner 1014. Sitzung am 17. Dezember 2021 gemäß §§ 3 und 5 

EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich den Verordnungsvorschlag, der den Mit-

gliedstaaten Zielwerte für die Bereitstellung von Infrastruktur für alternative 

Kraftstoffe vorgibt. Dies ist eine wichtige Maßnahme im Rahmen des gesamten 

Maßnahmenpaketes „Fit for 55“, um die Dekarbonisierung des Verkehrssektors 

voranzutreiben.  

2. Aus Sicht des Bundesrates ist der Hochlauf der Lade- und Betankungsinfra-

struktur für alternative Antriebe im Zusammenspiel mit den neuen CO2-

Emissionsnormen (BR-Drucksache 711/21) und insbesondere dem Hochlauf 

der Elektromobilität eine zentrale Voraussetzung für das Erreichen der Klima-

ziele auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene. Die von der EU bisher 

vorgesehenen Verpflichtungen für den Lade- und Tankinfrastrukturbedarf sind 

hierfür nicht ausreichend. 

3. Er stimmt mit den Zielen der Kommission überein, dass die verstärkte Einfüh-

rung und Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe mit dem Auf-

bau eines umfassenden Netzes von Lade- und Betankungsinfrastrukturen ein-

hergehen muss, damit emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge aller Ver-
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kehrsträger in großem Maßstab eingesetzt werden können. Die Verbraucherin-

nen und Verbraucher werden nur dann auf emissionsfreie Fahrzeuge umsteigen, 

wenn sie sicher sind, dass sie ihre Fahrzeuge überall in der EU aufladen oder 

betanken können, wie sie es derzeit bei Fahrzeugen mit konventionellem An-

trieb gewohnt sind. Der Bundesrat begrüßt das erklärte Ziel der Kommission, 

eine Mindestabdeckung mit öffentlichen Ladepunkten für Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge bis 2030 zu gewährleisten. Der Bundesrat bittet die Bundesre-

gierung, sich dafür einzusetzen, dass bereits bis spätestens Ende 2027 an den 

Ladestationen flächendeckend eine Leistung von mindestens 300 Kilowatt an-

geboten wird und mindestens eine Ladestation mit einer Einzelleistung von 

mindestens 150 Kilowatt verfügbar ist, damit rechtzeitig benutzerfreundliche 

Bedingungen geschaffen werden und dadurch die Verbreitung von Elektrofahr-

zeugen weiter unterstützt wird. 

4. Der Bundesrat begrüßt insbesondere, dass die Kommission erstmals verbindli-

che EU-weite Ausbauziele für die Infrastruktur für alternative Antriebe festle-

gen will und mit der Umwandlung der Richtlinie über den Aufbau der Infra-

struktur für alternative Kraftstoffe (AFID) in eine Verordnung (AFIR) einheitli-

che und vor allem auch verkehrsträgerübergreifende Mindestanforderungen an 

diese Infrastruktur in den Mitgliedstaaten vorschlägt. Mit dieser Initiative für 

eine Verordnung kann die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit eines dichten, weitge-

spannten Netzes von Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe in der gesamten 

EU deutlich verbessert werden. 

5. Er begrüßt es außerdem, einen stabilen und transparenten Strategierahmen für 

den beschleunigten Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu er-

reichen, auch damit ein funktionierender Erst- und Zweitmarkt für die ent-

sprechenden Fahrzeuge geschaffen wird. Der Bundesrat ist aber der Auffas-

sung, dass nicht alle Ziele gleichermaßen geeignet sind, einen über dieses Jahr-

zehnt hinausreichenden Rahmen für einen ambitionierten und zugleich wirt-

schaftlichen Infrastrukturaufbau zu gewährleisten. Er bittet daher die Bundesre-

gierung, im Sinne der folgenden Punkte aktiv Einfluss auf den Vorschlag für 

eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau 

der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu nehmen. 

6. Der Bundesrat hält es für unabdingbar, dass verlässliche Vorgaben für die aus-

zubauende öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Pkw, leichte und 
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schwere Nutzfahrzeuge mit quantitativen Mindestvorgaben für die installierte 

Ladeleistung pro Fahrzeug und für die Maximaldistanz zwischen zwei Lade-

stationen gemacht werden. Der vorgesehene Stufenplan zum Ausbau der öffent-

lich zugänglichen Ladestandorte mit Vorgaben zu Mindestabständen von  

maximal 60 Kilometer je Fahrtrichtung zwischen öffentlich zugänglichen Lade-

standorten im TEN-V-Kern- und Gesamtnetz ist hierbei ein bedeutsamer Bau-

stein. Diese Mindestanforderungen sollten in jedem Fall aufrechterhalten wer-

den, wünschenswert wäre eine noch größere Dichte. Mindestens sollte den Mit-

gliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt bleiben, auch darüber hinauszugehen. 

7. Angesichts der Transportdienstleistungen leichter Nutzfahrzeuge erscheinen 

individuelle Ladeleistungen von 150 Kilowatt als unzureichend. Um eine tech-

nische Nachhaltigkeit zu erreichen, sollten wie im Deutschlandnetz individuelle 

Ladeleistungen von mindestens 300 Kilowatt vorgegeben werden (zu Artikel 3 

Absatz 2).  

8. Für das angestrebte 30-minütige Hochleistungsladen von LKW sind höhere in-

dividuelle Ladeleistungen als vorgeschlagen erforderlich. Hierfür erscheint der 

frühe Umsetzungszeitpunkt nicht realistisch. Daher sollte Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a dahin gehend geändert werden, dass schon jetzt ein späterer Reali-

sierungszeitpunkt, beispielsweise der 31. Dezember 2027, für die Verfügbarkeit 

höherer Ladeleistungen an den Ladestandorten, beispielsweise von mindestens 

3 600 Kilowatt und einer individuellen Ladeleistung mindestens einer Lade-

station von mindestens 720 Kilowatt, sowie in einem ersten Schritt weitere Ent-

fernungen, beispielsweise von nicht mehr als 150 Kilometer Entfernung im 

TEN-V-Kernnetz, als Anforderungen vorgesehen werden sollten. 

9. In Zukunft werden für schwere Nutzfahrzeuge stärkere Ladeleistungen, die 

nicht schwächer als für leichte Nutzfahrzeuge sein sollten, erforderlich werden. 

In Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben c und d sollte daher vorgegeben werden, dass 

diese Anforderungen auf sicheren Parkplätzen und an städtischen Knoten erhöht 

werden. Beispielsweise könnten eine Ladeleistung von mindestens 300 Kilo-

watt an sicheren Parkplätzen und öffentlich zugängliche Ladepunkte mit einer 

Gesamtladeleistung von mindestens 1 500 Kilowatt mit einer individuellen  

Ladeleistung von mindestens 300 Kilowatt an jedem städtischen Knoten vorge-

geben werden.  
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10. Konkrete Aussagen zum weiteren Ausbau der Hochleistungsladeinfrastruktur 

scheinen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in Artikel 4 verfrüht, da der Ausbau 

technologieoffen in Relation zur Entwicklung des dynamischen Ladens (Ober-

leitungs-Lkw) und der Lkw-fähigen Wasserstofftankstellen bewertet werden 

sollte. In Artikel 13 sollte daher vorgegeben werden, dass in den nationalen 

Strategierahmen hierzu entsprechende Aussagen getroffen werden müssen. 

11. Insbesondere für die Dekarbonisierung schwerer Nutzfahrzeuge ist der rasche 

Ausbau einer geeigneten Infrastruktur (Wasserstoff, Strom et cetera) bis Ende 

2030 unabdingbar. Bestehenden Kapazitätsproblemen bei der Versorgung mit 

grünem Wasserstoff ist mit einer möglichst effizienten Nutzung des Treibstoffs 

zu begegnen. Daher begrüßt der Bundesrat, dass auch hierfür Vorgaben für 

Mindestabstände in der Fläche (TEN-V-Kern- und Gesamtnetz) und für Min-

destkapazitäten bei der Wasserstoffbetankung an öffentlich zugänglichen Was-

serstofftankstellen vorgesehen sind. 

12. Zahlreiche Spediteure beteiligen sich in vielen Mitgliedstaaten an zahlreichen 

Wasserstoff-Lkw-Projekten, in denen eine Lkw-Reichweite von etwa 800 Ki-

lometer für ausreichend gehalten wird. Sie benötigen rasch Planungssicherheit 

hinsichtlich des Ausbaus der Infrastruktur zur Wasserstoffbetankung für  

schwere Nutzfahrzeuge. Daher sollte in Artikel 6 Absatz 1 ein früherer Zeit-

horizont für die Errichtung eines 700-bar-Zapfsäulennetzes in den TEN-V-

Kern- und Gesamtnetzen vorgesehen werden. Dies sollte auch leistungsfähiger 

als vorgeschlagen sein. Beispielsweise könnte vorgegeben werden, dass dies bis 

zum 31. Dezember 2027 geschehen soll und öffentlich zugängliche Tankstellen 

mit einer Mindestkapazität von 4 Tonnen pro Tag für mindestens 50 schwere 

Nutzfahrzeuge ausgestattet werden sollen.  

13. Aussagen zum Aufbau einer Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff bis zum 

Jahr 2030 erscheinen allerdings aufgrund der in Relation zum komprimierten 

Wasserstoff etwa dreimal höheren Kosten verfrüht. Aussagen dazu sollten für 

die nationalen Strategierahmen in Artikel 13 vorgegeben werden. 

14. Der Verordnungsvorschlag schlägt verbindliche Mindestanforderungen an das 

Ladenetz und das Tankstellennetz für Wasserstoff in der gesamten EU vor. Erst 

mit der Sicherstellung von Interoperabilität, verbindlichen Standards für die Inf-

rastruktur und quantitativen Zielen kann für grenzüberschreitende Fahrten von 
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emissionsfreien oder emissionsarmen Fahrzeugen ein vollständiges und verläss-

liches europäisches Netz für eine alternative Kraftstoffinfrastruktur für die kli-

mafreundliche Mobilität der Zukunft geschaffen werden, das den Bürgerinnen 

und Bürgern den Umstieg auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ermöglicht. 

15. Die Kosten des Netzausbaus für die Ladeinfrastruktur hängen wesentlich von 

der Flexibilität des Energiesystems und der Möglichkeit eines gesteuerten  

Ladens ab; daher sind in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe i neben den Maßnah-

men auch ein Umsetzungsplan mit Meilensteinen und Angaben zu den benötig-

ten Finanzmitteln erforderlich. Hierzu ist ein Austausch zwischen den Netz-

betreibern, den Fahrzeugherstellern und der Logistikbranche erforderlich, um 

anwendungsorientierte Lösungen kalkulieren und bereitstellen zu können. 

16. Die investiven Mehrkosten für Schiffe mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-An-

trieben, Wasserstoff-Bebunkerung sowie Containerbefüllstationen werden er-

heblich sein. Daher sollte der nationale Strategierahmen einen Einführungsplan 

samt Zielvorgaben, Meilensteinen und benötigten Finanzmitteln vorsehen und 

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe o entsprechend umformuliert werden. 

17. Nicht für jedes Gewässer sind alle alternativen Kraftstoffe geeignet; daher ist 

eine konkrete Vorgabe für die Planinhalte in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe o 

nicht sinnvoll. Beispielsweise der Rhein hat oberhalb von Arnheim für batterie-

elektrische Schiffe eine zu starke Strömung. 

18. Standardisierungen und Zulassungen von Infrastruktur für alternative Kraft-

stoffe sowie der entsprechenden Fahrzeuge sind ebenso Fördermaßnahmen; da-

her sollten entsprechende Aussagen in den nationalen Strategierahmen getroffen 

und somit in Artikel 13 aufgenommen werden. 

19. Der Bundesrat hält den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe auf 

Flughäfen wegen der Versorgung der Vorfeldfahrzeuge und der ab dem Jahr 

2035 angekündigten Mittelstreckenflugzeuge mit Wasserstoffantrieb für so 

vielschichtig, dass in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe l ein Einführungsplan samt 

Zielvorgaben, Meilensteinen und benötigten Finanzmitteln sinnvoll ist und ent-

sprechend aufgenommen werden sollte. 
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20. Bis 2025 sollen alle Gates an Flughäfen auf dem TEN-V-Kern- und Gesamtnetz 

(Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013) mit an die Stromversorgung 

angeschlossen werden; „outfield posts“ ferner bis 2030. Der Bundesrat begrüßt 

die Einführung von Mindestvorschriften für die Stromversorgung von an Flug-

häfen abgestellten Luftfahrzeugen aus dem Stromnetz oder alternativ aus vor 

Ort hergestellten regenerativen Energiequellen. Dadurch werden nicht nur die 

Emissionen von klimawirksamen Luftschadstoffen verringert, sondern zugleich 

auf den Betriebsgeländen von Flughäfen eine Lärmreduktion und eine Verbes-

serung der Luftqualität bewirkt. 

21. Der Bundesrat begrüßt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Bereitstellung 

einer landseitigen Mindeststromversorgung für im Seeverkehr eingesetzte Con-

tainerschiffe und Fahrgastschiffe. 

22. Häfen werden nur dann in Landstromanlagen investieren, wenn eine Nachfrage 

besteht und die Finanzierung der Investitionen und des Betriebs der Anlagen 

gesichert ist. Je später eine Landstrompflicht tatsächlich greift, desto später 

werden viele Häfen handeln. Folglich muss es Anreize geben, damit es sich für 

Häfen lohnt, möglichst zeitnah eine Versorgung mit Landstrom anzubieten.  

23. Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, darauf hinzuwirken, dass 

seitens der Kommission Investitions- und Betriebsbeihilfen für Landstromanla-

gen bereitgestellt werden. Der Umfang der Förderung sollte im Zeitverlauf ab-

nehmen. Häfen, die bereits in den Ausbau von Landstromanlagen investiert ha-

ben, dürfen durch die neuen Regelungen nicht benachteiligt werden.  

24. Der Bundesrat hält es für geboten, zur Refinanzierung dieser Fördermaßnahmen 

und weiterer technologischer Maßnahmen auf Seiten der Häfen oder der Schiff-

fahrtsunternehmen, die zur Dekarbonisierung der Schifffahrt beitragen, Ein-

nahmen aus Zahlungen von Schifffahrtsunternehmen und beziehungsweise oder 

aus dem maritimen Emissionshandel heranzuziehen. Hierzu sollte ein maritimer 

Fonds, gegebenenfalls unterhalb des geplanten EHS-Mechanismus eingerichtet 

werden. 

25. Zur Beschleunigung des Ausbaus alternativer Technologien und insbesondere 

der Landstromanlagen ist es erforderlich, ein geeignetes beihilfenrechtliches 

Umfeld zu schaffen, das auf die beihilferechtliche Genehmigung von Land-
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strominvestitionen verzichtet und Betriebsbeihilfen für die Landstromversor-

gung erlaubt. Der Bundesrat bittet daher die Kommission um eine entsprechen-

de Änderung des europäischen Beihilfenrechts.  

26. Der Bundesrat hält es ferner für geboten, die Ausgestaltung der Ausbaupflicht 

für Landstrom in Häfen in Artikel 9 zu überprüfen. Kriterium für die Ausbau-

pflicht sollte nicht die Anzahl der Anläufe in einem Hafen, sondern an einem 

Terminal sein. So wird verhindert, dass auch an sehr niedrig frequentierten 

Terminals feste Landstromanlagen errichtet werden müssen. Für Terminals, an 

denen die in Artikel 9 Absatz 1 genannten Schwellenwerte unterschritten wer-

den, sollte es keine Ausbaupflicht für Landstromanlagen geben. Da die Erhe-

bung des tatsächlichen Strombedarfs eines Schiffes für die Häfen mit hohem 

Aufwand und Unsicherheit behaftet ist, sollte bei der Quantifizierung der zu er-

reichenden Mindestversorgung auf die Versorgung der Anläufe an einem Ter-

minal abgestellt werden.  

27. Der Bundesrat hält es für sinnvoll, zu überprüfen, ab welchem Zeitpunkt ein 

Hafen beziehungsweise ein Terminal für einen Liegeplatz ausbaupflichtig ist 

und auf welcher Basis diese Feststellung verbindlich und in Anbetracht der er-

heblichen Vorlaufzeiten für die Planung, Finanzierung und Realisierung einer 

Landstromversorgung sinnvoll getroffen werden kann. Ein Erreichen der für ei-

ne Ausbaupflicht erforderlichen Anzahl der Anläufe darf nicht automatisch zu 

der Verpflichtung führen, Landstromanlagen zu bauen, wenn zum Beispiel be-

reits feststeht, dass es sich beim Erreichen der Anlaufzahl um ein singuläres o-

der befristetes Ereignis handelt.  

28. Der Bundesrat hält es außerdem für erforderlich, dass die Landstromanlagen die 

Schiffe ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgen.  

29. Es sollte auch eine Versorgung mit Landstrom aus mobilen Anlagen (land- oder 

wasserseitig) oder anderen technischen Alternativen möglich sein, um die aus-

schließliche Errichtung von festen Anlagen zu vermeiden. Artikel 2 Nummer 58 

sollte entsprechend angepasst werden. Dies ist vor dem Hintergrund stellenwei-

se nur niedriger oder punktueller Nachfrage nach Stromversorgung an den Ter-

minals aus technischer und wirtschaftlicher Sicht unabdingbar. Wichtig ist, dass 

Häfen mit einer zugelassenen Technologie ihrer Wahl 90 Prozent der Anläufe 

mit emissionsfreier Energie versorgen können. Der Bereich der alternativen 
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Energieversorgung von Schiffen ist durch eine hohe Innovationsdynamik ge-

kennzeichnet. Daher ist es wichtig, dass diese nicht durch eine zu restriktive 

Regelung der Rahmenbedingungen unnötig eingeschränkt wird.  

30. Häfen und Schifffahrt brauchen Planungssicherheit. Die vorgesehene umfas-

sende Überprüfung der Verordnung bis Ende 2026 darf nicht zu einer Senkung 

der Anforderungen führen. Ansonsten werden Investitionen aufgrund der bis 

zur endgültigen Regelung bestehenden Unsicherheiten nicht erfolgen bezie-

hungsweise bereits erfolgte Investitionen entwertet. Die Kommission sollte da-

her erneut prüfen, ob das Ausbauziel einer Versorgung von 90 Prozent der An-

läufe mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit erreichbar sein wird. Alternativ soll-

te ein gestaffelter Ausbau beginnend mit den größten Schiffen erfolgen. 

31. Die Mitgliedstaaten werden in Erwägungsgrund 41 aufgefordert, ein breites 

Spektrum ordnungspolitischer Maßnahmen zu nutzen sowie andere Anreize zu 

setzen, um die verbindlichen Ziele zu erreichen und ihre nationalen Strategie-

rahmen umzusetzen. Diese Maßnahmen und Anreize sollten bereits vor 2030 

genutzt beziehungsweise gesetzt werden, um den Zeitraum bis zur verpflichten-

den Zielerreichung zu überbrücken. Der Bundesrat sieht in diesem Zusammen-

hang die Gefahr, dass im Zuge der konkreten Ausgestaltung dieser Maßnahmen 

das „Level Playing Field“ der Häfen, gerade auch im Zeitlauf bis zum Einsetzen 

der verpflichtenden Zielerreichung für alle Häfen in 2030, gefährdet werden 

könnte. Es ist daher darauf zu achten, dass ungeachtet der mitgliedstaatsspezifi-

schen Ausbaugeschwindigkeit sowie lokaler Anreize, Förderungen und Maß-

nahmen insgesamt ein „Level Playing Field“ der Häfen gewahrt bleibt.  

32. Der Bundesrat hält es ferner für geboten zu überprüfen, ob die in Artikel 2 

Nummer 57 gewählte Definition eines Schiffes am Liegeplatz mit Blick auf den 

Verweis auf Artikel 3 Buchstabe n der Verordnung (EU) 2015/757 für die Ziele 

bei der landseitigen Stromversorgung in Seehäfen gemäß Artikel 9 geeignet ist. 

Es erscheint sinnvoll, die Definition dahin gehend zu konkretisieren, dass auf 

Schiffe abgezielt wird, die „sicher an einem Liegeplatz festgemacht sind“. 

33. Die in Anhang II Ziffer 4.1 für die technische Spezifikation der landseitigen 

Stromversorgung für Seeschiffe genannte Norm IEC/IEEE 80005-1:2019 be-

zieht sich ausschließlich auf Mittelspannungs-, nicht jedoch auf Niederspan-

nungs-Landanschlusssysteme. Der Verweis in Ziffer 4.1 ist insofern nicht aus-
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reichend und muss ergänzt werden. Es ist notwendig, die Ziffer dahin gehend zu 

ergänzen, dass die landseitige Stromversorgung für Seeschiffe auch den techni-

schen Spezifikationen für Niederspannungs-Landanschlusssysteme entsprechen 

muss. Die noch nicht in Kraft getretene Norm IEC/IEEE PAS 80005-3:2014 

(E), die Niederspannungs-Landanschlusssysteme für Seeschiffe beschreibt, wird 

in der „International Electrotechnical Commission (IEC)“ kontrovers diskutiert. 

Die derzeit existierenden uneinheitlichen Spannungsebenen und Stromstärken 

führen zu großer Unsicherheit bezüglich der Ausstattung von Niederspannungs-

Landanschlusssystemen. Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, da-

rauf hinzuwirken, dass möglichst zeitnah verbindliche, einheitliche Anforde-

rungen geschaffen werden. Auf die technischen Normen sollte zudem dyna-

misch verwiesen werden, um zu vermeiden, dass die international gültigen 

Normen von den in Anhang II genannten Normen abweichen.  

34. Der Bundesrat erkennt an, dass der Verkehrssektor einen maßgeblichen Beitrag 

zur Erreichung des ambitionierten EU-Klimaziels für 2030 wird leisten müssen. 

Betreffend die Binnenschifffahrt kann hierbei die BR-Drucksache 709/21 

wichtige Fortschritte bringen.  

35. Auch der beabsichtigte Ausbau einer Landstrominfrastruktur im TEN-V-Netz 

der Binnenhäfen wird begrüßt. Insbesondere sollte neben dem TEN-V-Kernnetz 

auch das TEN-V-Gesamtnetz im Sinne der klimapolitischen Ziele der Emissi-

onsreduzierung mit einer entsprechenden Landstrominfrastruktur ausgestattet 

werden. Für das TEN-V-Gesamtnetz sollte aber auch berücksichtigt werden, 

dass zum Teil kleinere Häfen betroffen sind, bei denen mit Blick auf das Ver-

kehrsaufkommen denkbar ist, dass teilweise ungenutzte Kapazitäten an Land-

strominfrastrukturen aufgebaut werden könnten. Auch die Kofinanzierung 

Bund/Land „Errichtung von Landstromanlagen“ enthält als Voraussetzung für 

eine Förderung ein ausreichend hohes Nutzungspotenzial der Landstromanlage. 

Um diesen Aspekt auch bei dem Aufbau einer Landstrominfrastruktur im  

TEN-V-Gesamtnetz berücksichtigen zu können, sollte Buchstabe b im  

Artikel 10 Absatz 1 entfallen und ein neuer Buchstabe in Artikel 13 Absatz 1 

aufgenommen werden. Dieser Buchstabe sollte beinhalten, dass der nationale 

Strategierahmen auch einen Plan inklusive Finanzierung zum Aufbau von  

Anlagen zur landseitigen Stromversorgung in Binnenhäfen des TEN-V-

Gesamtnetzes enthalten muss. Im Rahmen dieses Plans könnte dann auch unter 
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anderem die entsprechende Nutzungsauslastung in den Blick genommen  

werden. 

36. Insbesondere alternative Kraftstoffe und der Aufbau einer Infrastruktur für al-

ternative Kraftstoffe in Sektoren, in denen es schwierig ist, die CO2-Emissionen 

zu verringern, wie beispielsweise in der Binnenschifffahrt, sollten entsprechend 

gefördert werden. Diese Wichtigkeit geht auch aus Erwägungsgrund 40 der 

vorgeschlagenen Verordnung hervor. Dieser Punkt (Förderung alternativer 

Kraftstoffe und der entsprechenden Infrastruktur in den im Erwägungsgrund 

genannten Sektoren) sollte angesichts seiner Bedeutung explizit in einen Buch-

staben des Artikels 13 Absatz 1 aufgenommen werden. 

37. Der Bundesrat begrüßt das Anliegen der Kommission, für mehr Verbraucher-

freundlichkeit und Preistransparenz bei den Bezahlsystemen zu sorgen. Für den 

Erfolg der Elektromobilität ist es bedeutsam, möglichst schnell einen verläss-

lichen, kosteneffizienten und zukunftsorientierten Rahmen zu schaffen, um den 

Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter voranzubringen. 

38. Aus Sicht des Bundesrates bietet vor allem der Arbeitspreis in kWh ein geeig-

netes Vergleichsinstrument für Verbraucherinnen und Verbraucher an Ladesta-

tionen. Dieser sollte deshalb vorrangig angegeben und besonders gegenüber an-

deren Preisbestandteilen hervorgehoben werden müssen, sodass Verbraucherin-

nen und Verbraucher dieses Kriterium „auf einen Blick“ erfassen können. Der 

Bundesrat regt daher an, Artikel 5 Absatz 5 des Verordnungsvorschlags um ei-

nen weiteren Satz zu ergänzen, wonach vorrangig der Preis pro kWh in deutlich 

hervorgehobener Form anzugeben ist. 

39. Er bittet die Bundesregierung daher, sich in den Verhandlungen zum Verord-

nungsvorschlag für ein verbraucherfreundliches EU-weit einheitliches Bezahl-

system einzusetzen, das den notwendigen zügigen Aufbau von Ladeinfrastruk-

tur voranbringt. 

40. Der Bundesrat regt gegenüber der Bundesregierung an, die Regelungen zur 

Markttransparenzstelle für Kraftstoffe so zu erweitern, dass die Ladesäulenbe-

treiber die Daten nach Artikel 18 des Verordnungsvorschlags bei ihr als natio-

nalem Zugangspunkt zur Verfügung stellen müssen. Die Markttransparenzstelle 

sollte diese Daten entsprechend den Verbraucherinnen und Verbrauchern nied-
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rigschwellig bereitstellen. Der Bundesrat begrüßt daher ausdrücklich die in Ar-

tikel 18 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Verpflichtung der Betreiber 

von öffentlich zugänglichen Ladestationen und Tankstellen, die Verfügbarkeit 

statischer und dynamischer Daten über die von ihnen betriebene Infrastruktur 

sicherzustellen und den kostenlosen Zugang zu diesen Daten zu ermöglichen.  

41. Er weist darauf hin, dass der Verordnungsvorschlag keine speziellen Daten-

schutzvorschriften vorsieht. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und der zu-

nehmenden Nutzung durch die Verbraucherinnen und Verbraucher stellen sich 

auch wichtige datenschutzrechtliche Fragen, da es mit dem Ladevorgang zu ei-

nem Austausch einer Vielzahl von personenbezogenen Daten kommt. Aus Da-

ten wie Ladestationsort und -dauer, Fahrzeugmodell oder Zahlungsdaten lassen 

sich Muster und Regelmäßigkeiten erkennen, durch die sich Verhaltensweisen 

von Nutzenden vorhersagen und wirtschaftlich verwerten lassen können. Der 

Bundesrat bittet die Bundesregierung daher, darauf hinzuwirken, dass Daten-

schutz und Datensicherheit innerhalb des Gesamtsystems E-Mobilität auch 

beim Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Interesse der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher sichergestellt werden, um negativen Entwicklungen 

wie beispielsweise der Erstellung von personenbezogenen Profilen vorzubeu-

gen.  

42. Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission.  


